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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Durchführung einer  
studienvorbereitenden Maßnahme (Orientierungssemester) für geflüchtete  
Studieninteressierte 

vom 29. Juli 2025 

Aufgrund von § 63 Abs. 2 iVm § 19 Abs. 1 Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) 
vom 1. April 2014 (GBl. S.99), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom  
17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 11), hat der Senat der Universität Konstanz am  
25. Juni 2025 die nachfolgende Zweite Satzung zur Änderung der „Satzung über die 
Durchführung einer studienvorbereitenden Maßnahme (Orientierungssemester) für 
geflüchtete Studieninteressierte“ in der Fassung vom 27. Februar 2020 (Amtl. Bekm. 
4/2020), geändert am 21. Juli 2022 (Amtl. Bekm. 46/2022), beschlossen: 
 

Artikel 1 

Die „Satzung über die Durchführung einer studienvorbereitenden Maßnahme (Orien-
tierungssemester) für geflüchtete Studieninteressierte“ in der Fassung vom 27. Feb-
ruar 2020 (Amtl. Bekm. 4/2020), geändert am 21. Juli 2022 (Amtl. Bekm. 46/2022), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 erhält Nr. 3 folgende Fassung:  
„3. der Nachweis einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung und“ 

2. In § 2 erhält Absatz 2 folgende Fassung: 
„(2) Wurden die Voraussetzungen nach Abs. 1 nachgewiesen, erfolgt die Immatri-

kulation für die studienvorbereitende Maßnahme, sofern die für die Immatriku-
lation erforderlichen Nachweise nach § 8 Abs. 9 Zulassungs- und Immatriku-
lationsordnung (ZImmO) vorgelegt worden sind, hier insbesondere eine elekt-
ronische Meldung über den Versicherungsstatus nach § 199a Fünftes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB V) und der Nachweis über die Bezahlung des Beitrags 
für das Studierendenwerk, des Verwaltungskostenbeitrags und des Beitrags 
für die Verfasste Studierendenschaft (Semesterbeitrag). Der erste Semester-
beitrag ist mit dem Bescheid über die Aufforderung zur Immatrikulation fällig.“ 

3. In § 2 erhält Absatz 5 folgende Fassung: 
„(5) Die studienvorbereitende Maßnahme (Orientierungssemester) ist auf zwei Se-

mester befristet. Die Rückmeldung zum zweiten Semester erfolgt nach einem 
weiteren Beratungsgespräch durch eine Erklärung zur Fortsetzung des Studi-
ums (Rückmeldung) gemäß § 11 ZImmO.“ 

 

Artikel 2 

Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. 
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Konstanz, 29. Juli 2025 

 

gez. 

Prof. Dr. Katharina Holzinger,  

- Rektorin - 
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